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Datenschutz in der Telematik

Recht auf informationelle Selbstbestimmung . Der 
Betroffene entscheidet grundsätzlich selbst darüber, 
wem er welche persönlichen Informationen bekannt 
gibt.

• Pflicht: administrative Daten wie Name und 
Versichertennummer sowie die elektronische Verordnung 

• Freiwillig ist die Speicherung aller anderen Daten, wie 
zum Beispiel Befunde, Diagnosen, Notfalldaten, 
Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte

• Das heißt, dass jeder Patient selbst bestimmen kann, ob 
mit der elektronischen Gesundheitskarte neben den 
Pflichtdaten noch zusätzliche Informationen festgehalten 
werden.
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Datenschutz in der Telematik

Problem: informationelle Selbstbestimmung unterstellt beim 
Patienten einen Idealtypus.

• Eine Selbstbestimmung ist möglicherweise temporär 
oder dauerhaft nicht gegeben

� Gerade im besonders sensiblen Bereich der 
Psychotherapie ist der Input der Profession notwendig 
(ePatientenakte!)

• Herausgabe persönlicher Daten unter Druck oder 
durch Anreize (Arbeitgeber, Versicherungen)

� Die persönliche Datensouveränität kann durch Dritte 
beeinflusst werden
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Ausgabeprozeß in den Kammern
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Ausgabeprozeß in den Kammern

� Rahmenvertragsmodell

• Die Landeskammern sind Herausgeber des ePtA. 
Dabei bedienen sie sich zugelassener technischer 
Dienstleister (Zertifizierungsdiensteanbieter). Die 
Zertifizierungsdiensteanbieter (ZDA) produzieren somit 
im Auftrag der Landeskammern elektronische 
Heilberufsausweise und liefern sie an die 
beantragenden PP/KJP aus.

• Das Rahmenvertragsmodell wird auch von den 
Ärztekammern und Zahnärztekammern umgesetzt
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Ausgabeprozeß in den Kammern

� Marktoffener Zugang für die ZDA

• Das Rahmenvertragsmodell sichert einerseits die 
hoheitliche Kontrolle der Kammern über die Ausgabe 
jedes einzelnen ePtA mit seiner Ausweisfunktion 
(Authentisierung) und gewährleistet andererseits, dass 
in einem marktoffenen Modell dem PP/KJP Ausweise 
zur Verfügung gestellt werden können. 

• Nach bestimmten, von den Landeskammern 
gemeinsam festgelegten Kriterien werden am Markt 
tätige ZDA ausgewählt, zugelassen und vertraglich an 
die Kammern gebunden. 
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Antragsprozess – Psychotherapeut/in
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Ausgabeprozess – Landeskammer



Antrag ePtA (PtK NRW/medisign)
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www.ehba.de

(Portalseite medisign)



	

elektronischer 
Psychotherapeutenausweis

Wann kommt er?
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Einsatzszenarien für den ePtA

Online-Abrechung mit der KV

• ab 01.01.2011 ist die „leitungsgebundene“ Abrechnung 
mit der KV verpflichtend

• Anforderungen zur Zugangsberechtigung und 
Authentifizierung (noch) unterschiedlich

• Qualifizierte elektronische Signatur ermöglicht 
rechtsverbindliche Unterschrift
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Einsatzszenarien für den ePtA

Basis-Rollout

• Ausstattung der Versicherten mit elektronischen 
Gesundheitskarten durch die Krankenkassen

• Ausstattung der Heilberufspraxen mit neuen 
Kartelesegeräten (eHealth-Terminal)

• Für Heilberufler keine Änderungen im bisherigen 
Praxisablauf

• Startregion Basis-Rollout ist Nordrhein (läuft bereits)
• Rheinland-Pfalz will zügig folgen
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Einsatzszenarien für den ePtA

Online-Rollout

• baut auf die im Basis-Rollout ausgebrachte 
Infrastrukur auf (eGK, Kartenterminals)

• Zusätzliche Komponente für Praxen: Konnektor
• erste Anwendungen: Online-VSD, Notfalldaten, 

Mehrwertdienst „eArztbrief“
• Beginn frühestens 4. Quartal 2011
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Ausgabe des ePtA durch die Kammern

� Kammern befinden sich in einem schwierigen 
Abwägungsprozess

• Projektplanung zur Einführung der Telematik unterliegt 
ständigen Revisionen

• Vorbereitung der Ausgabe bedarf langer Vorlaufzeit
• Umsetzung des Antragsprozesses technisch und 

organisatorisch anspruchsvoll
• bindet viele Ressourcen der Landeskammern 
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Ausgabe des ePtA durch die Kammern

• Länder beauftragen die Heilberufskammern mit der 
Ausgabe von Heilberufsausweisen

• Dienstleistung der Kammer: Ausweis soll für 
interessierten Mitgliedern so früh wie möglich zur 
Verfügung stehen

• Nur Mitwirkung sichert Mitgestaltung

• aktuell: zweistufige Ausgabe des ePtA als 
Lösungsansatz 
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Ausgabe des ePtA durch die Kammern

Ausgabe des ePtA erfolgt in zwei Stufen

• aktuell: Sichtausweis mit Berufsgruppenattribut und 
qualifizierter elektronischer Signatur

� Ermöglicht Teilnahme an der Onlineabrechung der 
KVen

• Beginn Online-Rollout: erweiterte Funktionalität, 
insbesondere Authentifizierung gegenüber eGK (CV-
Zertifikate)

� Ermöglicht Zugang zur Telematikinfrastruktur als 
Heilberufler

� Bedingt Austausch der Karte  
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Vielen Dank
für Ihre 
Aufmerksamkeit


